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Ausschreibung von Bauleistungen  
 

Bauvorhaben/Maßnahme 

Erschließung BP82 Hegebrockstraße 

Auszuführende Arbeiten 

Entwässerungstechnische Erschließung und Baustraße 

Abgabetermi 

11.06.2026, 10:30 Uhr 

 

Ablauf der Bindefrist 

10.07.2026 

 

Ausführungszeit 

07.2026 – 10.2027 

 Ansprechpartner/in für Rückfragen, Telefon 

Zentrale Vergabestelle, Tel. 02563/87-1700 oder -1701, E-Mail: vergabe@stadtlohn.de 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
die Stadt Stadtlohn als Auftraggeberin beabsichtigt, die o.g. und in der beigefügten Leistungsbeschrei-
bung näher bezeichneten Bauleistungen im Wege einer Öffentlichen Ausschreibung zu vergeben. 
 
Sollten Sie an der Ausschreibung teilnehmen wollen, beachten Sie bitte, dass fehlende Unterschriften 
sowie Änderungen der Vergabeunterlagen durch den Bieter zum Ausschluss führen. Das Angebot muss 
alle Unterlagen enthalten, die gemäß dem "Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unter-
lagen" (im Downloadbereich unter "Sonstiges") mit dem Angebot einzureichen sind. 
Darüber hinaus sind bei der Angebotserstellung folgende Punkte zu beachten: 
 
Es ist die Pflicht der Bieterin oder des Bieters, etwaige Unklarheiten vor Abgabe des Angebotes durch 
vorherige Rücksprache mit dem bzw. der o. g. Ansprechpartner/in zu klären.  
 
Es gelten die beigefügten Bewerbungs-/ Teilnahmebedingungen. 
 
Eine Vergütung für die Bearbeitung und Abgabe des Angebotes wird nicht gewährt.  
 
Ist in den Verdingungsunterlagen die Aufteilung der Gesamtleistung in Lose vorgesehen, so behält sich 
der Auftraggeber das Recht vor, die Leistungen in Losen zu vergeben. 
 
Die geforderte Sicherheit ist unter Nr. 7 der Besonderen Vertragsbedingungen angegeben. 
 
 
 

  

 
 

 
Stadt Stadtlohn - Postfach 14 65 - 48695 Stadtlohn 

  

  
 
 
 
Bieter 
 

Fachbereich: 1 - Zentrale Steuerung 

 Fachamt: Zentrale Vergabestelle 
 Auskunft: Frau Mahlig 
 Gebäude: Markt 3 
 Zimmer: 123 
 Telefon: 02563 87-1701 
   
 E-Mail: m.mahlig@stadtlohn.de 
 Aktenzeichen: 20266904 
     
 Datum: 08.05.2026 



Beachtung von Tarifverträgen und Mindestentlohnung 
 

Die Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer sind verpflichtet, bei der Ausführung des Auftrages ihren 
Beschäftigten bestimmte Mindestarbeitsbedingungen einschließlich eines Mindestentgelts zu gewähren 
(s. Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue und Mindestentlohnung Bauleistung) und die als Anlage 
beigefügte „Verpflichtungserklärung Tariftreue und Mindestentlohnung“ nach besonderer Aufforderung 
einzureichen. Sofern Nachunternehmen oder Leiharbeitnehmer/-innen eingesetzt werden, haben sich 
die Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer von ihren Nachunternehmen und den Verleihern von Ar-
beitskräften eine Verpflichtungserklärung Tariftreue und Mindestentlohnung ihr gegenüber abgeben zu 
lassen. 
 
Vertragsbedingungen 
 

Für die Ausführung des Auftrags gelten die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Vertragsbedin-
gungen. 
 
Übermittlung des Angebotes 
 
 

Die Angebotsabgabe ist ausschließlich in elektronischer Form über das Bietertool der Vergabeplattform 
zulässig. Angebote, die per E-Mail oder über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform über-
mittelt werden, sind von der Wertung ausgeschlossen. 
 
Einzureichende Unterlagen 
 

Siehe „Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen“ (im Downloadbereich un-
ter „Sonstiges“ ). 
  

Damit Ihr Angebot gewertet werden kann, achten Sie bitte darauf, dass die Signatur in Textform, gefor-
derte Preisangaben, Eintragungen und Angaben vorhanden sind.  

 
Submissionstermin 
, 

Die Öffnung der Angebote erfolgt unmittelbar nach Ablauf der Angebotsfrist durch mindestens zwei 
Vertreter des Auftraggebers gemeinsam. 
Das Ergebnis wird den Bietern auf elektronischem Wege mitgeteilt. 
 
Zuschlags- und Bindefrist 
 

Die Bindefrist beginnt mit dem Submissionstermin und endet mit dem oben genannten Termin. Bis zu 
diesem Zeitpunkt ist der Bieter an sein Angebot gebunden. Dies gilt auch bei losweiser Vergabe. 
 
Bieterfragen können während des laufenden Verfahrens bis sechs Werktage vor Ablauf der Angebots-
frist über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform gestellt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Mareen Mahlig


